
Satzung des Love over Gold e.V.  

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein trägt den Namen Love over Gold e.V. (2) Er hat den Sitz in Pforzheim 
(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. (4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Vereinszweck  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. 
Zweck des Vereins ist die Förderung Der Bildung, des demokratischen Staatswesens und 
des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke.  

(2) 
Der Verein verfolgt seinen Zweck insbesondere durch  

1. staatsbürgerliche Bildung und Aufklärung von Bürgerinnen und Bürgern über die 
Bedeutung und Auswirkungen monetärer und neoliberaler Mechanismen wie 
fortschreitende Privatisierung, Zentralisierung, Entmachtung des Staates, usw. 
(Förderung der Bildung),  

2. die Nutzung und Entwicklung der neu entstandenen Möglichkeiten des Internets als 
Medium für politische wie soziologische Diskussion und Beteiligung zur Umwandlung 
und Verbesserung dieser Auswirkungen (Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements),  

3. die Organisation und Bereitstellung von Kampagnen und Instrumenten zur 
Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen an politischen, soziologischen und 
volkswirtschaftlichen Entwicklungsprozessen auch mithilfe der 
Anwendungssteigerung des dezentralen Informationsaustauschs (Förderung des 
demokratischen Staatswesens),  

4. die Organisation von Begegnungen und Diskussionsveranstaltungen zwischen 
Ämter, Kommunen, Institutionen und interessierten Bürgern und Bürgerinnen zur 
nachhaltigen und von guten Bedingungen geprägten Zukunftsgestaltung (Förderung 
des demokratischen Staatswesens, Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements),  

(3) 
Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er verfolgt keine Zwecke im Sinne der Förderung 
politischer Parteien und derer Programme.  

§ 3 Selbstlosigkeit  

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel und Spendengelder des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.  

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

 



§ 4 Mitgliedschaft  

(1) Mitglieder des Vereins Können alle natürlichen Personen ab dem 7. Lebensjahr (und 
juristische Personen) werden, die seine Ziele unterstützt. 
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 1 Jahr. 
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder 
trotz Mahnung mit dem Beitrag für 6 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den 
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.  

Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 
Stellungnahme gegeben werden. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb von 2 Wochen nach Mitteilung des 
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung 
entscheidet.  

§ 5 Beiträge  

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Vorstandssitzung. Zur 
Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 
Vorstandssitzung aller anwesenden Vorstandsmitglieder erforderlich.  

§ 6 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind  

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung  

§ 7 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus 1 bis 5 Mitgliedern. Über die Zahl der Vorstandsmitglieder 
beschließt die Mitgliederversammlung bei der Wahl des Vorstandes. Er vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.  

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf unbeschränkte Zeit gewählt. Der 
Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, können die verbliebenen Vorstandsmitglieder bis zu den 
Neuwahlen ein Vorstandsmitglied bestellen. Auf diese Weise darf aber nur ein 
Vorstandsmitglied bestellt werden.  

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ansprechpartner 
bei Erstkontakt mit dem Verein. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Für den 
Abschluss des Dienstvertrages ist der Gesamtvorstand zuständig. Er ist dazu von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 
(4) Vorstandssitzungen finden nach Ermessen des Vorsitzenden statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch ein Vorstandsmitglied schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von mindestens 7 Tagen. 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 



gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 
schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste 
Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von einem Vorstandsmitglied zu 
unterzeichnen.  

§ 8 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand nach Ermessen einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 30% der 
Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch ein Vorstandsmitglied 
unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum der Übermittlung. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied 
des Vereins bekannt gegebene Empfangsmöglichkeit gerichtet ist.  

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die 
Jahresrechnung zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 
Vorstandes schriftlich vorzulegen.  

Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über  

a) Beitragsbefreiungen, 
b) Aufgaben des Vereins, 
c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz, d) Beteiligung an Gesellschaften,  

e) Aufnahme von Darlehen ab EUR 1000,-€, 
f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich, 
g) Mitgliedsbeiträge, 
h) Satzungsänderungen, 
i) Auflösung des Vereins. 
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 
anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. 
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(7) Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag oder 
Beschluss zugelassen werden. 
(8) Jedes Mitglied hat 1 Stimme. Die Stimme kann nach Antrag für die jeweilige 
Versammlung auf ein anderes Mitglied übertragen werden, wenn dies dem Vorstand 
mitgeteilt wurde. Kein Mitglied darf mehr als 3 Stimmen auf sich vereinen. Die übertragenen 
und die eigene Stimme wird einheitlich abgegeben.  

§ 9 Aufwandsersatz  

(1) Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglieder haben 
einen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den 
Verein entstanden sind. Dazu gehören Reisekosten, Porto und Kommunikationskosten. 
(2) Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6 Wochen 
nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen.  



(3) Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen 
bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe.  

§ 10 Satzungsänderung  

(1) Für Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der Vereinsmitglieder erforderlich. 
Das gilt auch für Änderungen des Satzungszwecks. Über Satzungsänderungen kann in der 
Mitgliederversammlung abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in 
der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der 
bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.  

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.  

§ 11 Beurkundung von Beschlüssen  

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.  

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung  

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Dreiviertelmehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an Wassermuseum Maisenbacher Sägmühle e.V. 
der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu 
verwenden hat.  

Datum der Errichtung: 10.05.2018 
Datum der 1. Änderung lt. Vorstandsbeschluss vom 01.12.2018: 01.12.2018                   
Datum der 2. Änderung lt. Vorstandsbeschluss vom 21.12.2018: 21.12.2018                  
Datum der 3. Änderung lt. Mitgliederversammlung vom 20.12.2019 

 

 


